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½ǳǎŀƳƳŜƴŦŀǎǎǳƴƎ 

 
Mit dem Ziel, die rechtliche Zusammenarbeit in Strafsachen zu verbessern, soll mit 
diesem elektronischen Handbuch die Umsetzung und Anwendung des 
Rahmenbeschlusses (FD) 947/2008 und des FD 829/2009 weiterentwickelt werden. 
Im Rahmen des Probation Observatory: Network and Training (PONT) wurde dieses 
Handbuch aus der Sicht der Praxis entwickelt, um die Verwendung der oben 
genannten internationalen Tools zu fördern und mögliche Hindernisse zu beseitigen, 
die während des Verfahrens auftreten könnten. 
 
Daher ist dieses E-Handbuch so konzipiert, dass es allen Fachleuten zugänglich ist, die 
an den Verfahren dieser FD beteiligt sind. 
 
Wenn Sie eine zuständige Behörde sind, die eine Bescheinigung über eine 
Bewährungsentscheidung, eine alternative Maßnahme oder eine 
Überwachungsmaßnahme übermittelt, finden Sie hier Vorschläge und praktische 
Ratschläge zur Bewältigung gemeinsamer Hindernisse. 
 
Wenn Sie Anwalt sind und Ihr Mandant eine Bewährungsstrafe, eine alternative 
Sanktion oder eine Überwachungsmaßnahme durchlaufen muss und dies in seinem 
Mitgliedstaat (dem Staat, in dem er oder sie seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat) tun 
möchte, weil er dort soziale und familiäre Bindungen hat.  
 
Enthält dieses Handbuch alle Informationen, die Sie für das Verfahren benötigen. 
 
Wenn Sie einer Straftat beschuldigt wurden und sich unter einer 
Überwachungsmaßnahme befinden oder eine Bewährungsmaßnahme oder 
alternative Sanktion in einem anderen EU-Mitgliedstaat als dem, in dem Sie sich 
normalerweise rechtmäßig aufhalten, durchlaufen müssen oder Sie möchten in einen 
anderen EU-Mitgliedstaat gehen, in dem Sie soziale, berufsbedingte oder familiäre 
Bindungen haben. Erhalten Sie hier Zugang zu allen Informationen über das Verfahren 
der Übertagung dieser Maßnahme oder Sanktion in einen anderen EU-Mitgliedstaat. 
 
Die FD 947/2008 und 829/2009 basieren auf dem Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung. Dieser Grundsatz verpflichtet die Mitgliedstaaten, 
Gerichtsentscheidungen, die in anderen Rechtsordnungen der EU getroffen wurden, 
uneingeschränkt anzuerkennen, und beruht auf der Vermutung des gegenseitigen 
Vertrauens. Nur mit einem hohen Maß an gegenseitigem Vertrauen können 
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Instrumente der gegenseitigen Anerkennung ordnungsgemäß funktionieren (Willems, 
2016). Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung beruht zweifellos auf dem 
gegenseitigen Vertrauen, dass die in einem anderen Mitgliedstaat geltenden 
Vorschriften in ähnlicher Weise angewandt werden. Gegenseitiges Vertrauen basiert 
auf der korrekten Anwendung dieser Regeln, um dieselben Ergebnisse zu erzielen. 
Nur mit diesen Instrumenten der gegenseitigen Anerkennung kann dieses erwartete 
gegenseitige Vertrauen erreicht werden. Ziel dieses Handbuchs ist es, den Einsatz der 
Instrumente zur gegenseitigen Anerkennung zu fördern und somit das gegenseitige 
Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken: Straßen existieren nicht; Sie 
werden durch Gehen hergestellt. 

 
Dieses E-Handbuch besteht aus drei Hauptteilen: einem theoretischen Teil - in dem die 
Rahmenbeschlüsse 829/2009 und 947/2008 ausführlich beschrieben werden; ein 
normativer, in dem die Sanktionssysteme und andere Maßnahmen in den vier am 
PONT-Projekt beteiligten Gerichtsbarkeiten (Rumänien, Deutschland, Spanien und 
Lettland) beschrieben sind, und der letzte Teil, in dem die Hauptschwierigkeiten 
untersucht und geklärt werden (z. B. wie mit der Bescheinigung umzugehen ist, wie die 
Bescheinigung auszufüllen ist, wie die zuständige Behörde im Vollstreckungsstaat zu 
identifizieren ist, wie mit psychischen Gesundheitspflichten umzugehen ist usw.). 
 
Das E-Handbuch enthält auch vier nützliche Anhänge, die eine effektive Praxis 
unterstützen können. Diese bestehen aus einem Entscheidungsflussdiagramm, einer 
Zertifikatscheckliste, einer Liste mit der aktuellen Rechtsprechung und einigen 
Vignetten, die während des Trainings verwendet werden können. 
 
 
 
  



 
 

 E-Handbuch für die Implementierung FD 947/2008 und FD 829/2009    /  Bewährungshilfe Training und Netzwerk (PONT)  
 
 
 
                                                 

 
 
 

/ 7 

 
 
 
 

 
 

Einführung und 
Kontext   



 
 

 E-Handbuch für die Implementierung FD 947/2008 und FD 829/2009    /  Bewährungshilfe Training und Netzwerk (PONT)  
 
 
 
                                                 

 
 
 

/ 8 

 
 
 
 
 

1. 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ǳƴŘ YƻƴǘŜȄǘ 

 
 

Seit vielen Jahren ist der Anteil ausländischer Gefangener in EU-Gefängnissen 
erheblich. Länder wie Österreich oder Luxemburg verzeichneten einen 
Rekordanteil ausländischer Häftlinge von bis zu 70% (2008). Einige dieser 
ausländischen Häftlinge waren EU-Bürger, hauptsächlich aus den neuen 
Demokratien. 
 
Verschiedene Studien und Bewertungen haben das Fehlen von Alternativen zur 
Untersuchungshaft und Freiheitsstrafen  als eine der Hauptursachen für diese 
Überrepräsentation ausländischer Gefangener in EU-Gefängnissen benannt. 
Die Sorge, dass der Beschuldigte nicht vor Gericht erscheint, sowie das Fehlen 
einer festen Adresse und fester Verbindung zum Land durch beispielsweise 
soziale Bezüge wurden ebenfalls als weitere Ursachen für die übermäßige 
Inanspruchnahme von Untersuchungshaft benannt.  
 
Vor diesem Hintergrund hat die EU durch die Annahme von drei ergänzenden 
Rahmenbeschlüssen dafür gesorgt, dass Gebietsfremde nicht anders behandelt 
werden als Gebietsansässige: 
 

¶ Rahmenbeschluss 2008/909 / JI des Rates über die Anwendung des 
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile über 
Freiheitsstrafen 

¶ oder Freiheitsentzug (Überstellung von Gefangenen) 

¶ Rahmenbeschluss 2008/947 / JI des Rates über die Anwendung des  

¶ Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung von 
Bewährungsentscheidungen und alternativen Sanktionen 
(Bewährungsstrafe und alternative Sanktionen) 

¶ Rahmenbeschluss 2009/829 / JI des Rates über die Anwendung des 
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen über 
Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur Untersuchungshaft 
(Europäische Überwachungsanordnung). 

 
Die Frist für ihre Umsetzung wurde für Dezember 2011 und für Dezember 
2012 festgelegt. Zur Unterstützung dieses Prozesses finanzierte die 
Europäische Kommission mehrere Projekte, in denen die Hindernisse und 
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Schwierigkeiten bei der Umsetzung und Anwendung dieser Rahmenbeschlüsse 
ermittelt wurden, oder begann mit der Entwicklung von 
Schulungsprogrammen für die zuständigen Behörden. Bisher gibt es jedoch 
kein Schulungshandbuch, das den Schulungsbedarf der zuständigen Behörden 
und des Bewährungspersonals bei der Umsetzung der FDs umfassend 
abdeckt. 
 
Um diese Lücke zu schließen, hat die Europäische Kommission ein neues 
Projekt - Bewährungsobservatorium: Netzwerk und Schulung (PONT) - 
finanziert, das auf die Stärkung des gegenseitigen Vertrauens und die Nutzung 
der FDs 947/2008 und 829/2009 durch eine gründliche Literaturrecherche 
abzielt, sowie auf die Analyse des Schulungsbedarfs, Entwicklung eines 
elektronischen Schulungshandbuchs und Durchführung von Schulungen für 
mindestens 60 Teilnehmer aus 12 verschiedenen Ländern. Dieses E-Handbuch 
basiert daher auf der abgeschlossenen Literaturübersicht und Analyse des 
Schulungsbedarfs, die auf der Website des PONT-Projekts zu finden sind. 
 
Das E-Handbuch dient dem Schulungsbedarf der zuständigen Behörden und 
des Bewährungspersonals. Daher ist es ein Instrument, um die Praxis zu 
verbessern, anstatt Wissen oder Forschung voranzutreiben. 
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2. wŀƘƳŜƴōŜǎŎƘƭǸǎǎŜ ǳƴŘ ƎŜƎŜƴǎŜƛǘƛƎŜ                                                       
!ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ  

 
Obwohl es neu erscheint, hat das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung in Europa 
eine lange Geschichte. Die gegenseitige Anerkennung wurde erstmals vom Gerichtshof 
der Europäischen Union in der Rechtssache Cassis de Dijon (1979 - Rechtssache 
120/78) entwickelt, in der festgestellt wurde, dass ein Produkt, das in einem 
Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellt und vermarktet wird, in dem anderen 
Mitgliedstaat akzeptiert werden muss (Klimek, 2017). Es ist festzustellen, dass das 
Prinzip der gegenseitigen Anerkennung erstmals zur Vollendung des Binnenmarktes 
und zur Erleichterung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs angewendet 
wurde. 
 
Im strafrechtlichen Bereich wurde der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung im 
Vertrag von Amsterdam als HauǇǘƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŦǸǊ ŘƛŜ αǇƻƭƛȊŜƛƭƛŎƘŜ ǳƴŘ ƧǳǎǘƛȊƛŜƭƭŜ 
½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜƛǘ ƛƴ {ǘǊŀŦǎŀŎƘŜƴά ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘΦ {ǇŅǘŜǊ ǿǳǊŘŜ Ŝǎ ƛƳ ±ŜǊǘǊŀƎ Ǿƻƴ [ƛǎǎŀōƻƴ 
weiterentwickelt und gilt heute als eines der Hauptelemente der justiziellen 
Zusammenarbeit: 
α5ƛŜ ƧǳǎǘƛȊƛŜƭƭŜ ½ǳǎŀƳƳŜƴŀǊōŜit in Strafsachen in der Union beruht auf dem Grundsatz 
der gegenseitigen Anerkennung von Urteilen und gerichtlichen Entscheidungen und 
umfasst die Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
aƛǘƎƭƛŜŘǎǘŀŀǘŜƴΦά 
 
Kurz gesagt, unter gegenseitiger Anerkennung wird der freie Verkehr gerichtlicher 
Entscheidungen in der gesamten EU verstanden, indem gerichtliche Entscheidungen 
außerhalb des Staates, in dem sie erlassen wurden, wirksam werden. In der Praxis kann 
eine nationale Behörde unter bestimmten Bedingungen eine gerichtliche Entscheidung 
eines anderen Mitgliedstaats anerkennen, ohne umständliche Formalitäten, die ihr den 
Status einer innerstaatlichen Entscheidung verleihen. 
 
Zwar gibt es keine rechtliche Definition der gegenseitigen Anerkennung in Strafsachen, 
ŘƻŎƘ ǿƛǊŘ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎŜƭ ŀƴƎŜƴƻƳƳŜƴΣ Řŀǎǎ ǳƴǘŜǊ αƎŜƎŜƴǎŜƛǘƛƎŜǊ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎά ŘƛŜ 
Annahme einer ausländischen Entscheidung eines anderen Mitgliedstaats als nationale 
Entscheidung zu verstehen ist (Klimek, 2017: 6). 
 
Der Vertrag von Amsterdam (1997) und später der Vertrag von Nizza (2006) haben auf 
der Grundlage der Rahmenbeschlüsse eine rechtsverbindliche Anordnung für die 
Mitgliedstaaten geschaffen. Dieses speziell für das Strafrecht geschaffene 
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Rechtsinstrument wurde von den Mitgliedstaaten stets einstimmig angenommen. Die 
Rahmenbeschlüsse sind für die Mitgliedstaaten in Bezug auf die zu erzielenden 
Ergebnisse verbindlich, lassen den nationalen Behörden jedoch die Wahl der Form und 
Methode. Damit ein Rahmenbeschluss umgesetzt werden kann, muss er daher in 
nationales Recht umgesetzt werden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nur 
Mitgliedstaaten, die den Rahmenbeschluss umgesetzt haben, Gerichtsentscheidungen 
aus anderen Mitgliedstaaten anerkennen und vollstrecken können. Diese Regel sollte 
mit einiger Vorsicht gelesen werden, da der Gerichtshof der EU in der Rechtssache 
Pupino entschied, dass die Mitgliedstaaten die nationalen Rechtsvorschriften in 
Übereinstimmung mit dem Rahmenbeschluss auslegen müssen. 
 
Die Rahmenbeschlüsse waren Rechtsinstrumente, die gemäß dem Vertrag von 
Amsterdam (2002-2009) angenommen wurden. Nach dem Vertrag von Lissabon 
wurden sie seit 2010 durch Richtlinien ersetzt. Als Weiterentwicklung der Zeit vor 
Lissabon gibt es seit Dezember 2014 einen Durchsetzungsmechanismus, mit dem die 
Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten Vertragsverletzungsverfahren 
einleiten können vor dem Gerichtshof der Europäischen Union gegen diejenigen 
Mitgliedstaaten, die das Unionsrecht nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzt 
haben. 
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3. 5ƛŜ .ŜǎŎƘǊŜƛōǳƴƎ ŘŜǊ w.ǎ 

 
 
 

 
3.1. Rahmenbeschluss 2008/947 / JI des Rates   
  
  
Rahmenbeschluss 2008/947 / JI des Rates vom 27. November 2008 über die 
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile und 
Bewährungsentscheidungen im Hinblick auf die Überwachung von 
Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen 

  
  

Ist es möglich, das Ziel der gegenseitigen Anerkennung und Überwachung von 
Bewährungsmaßnahmen umzusetzen?  

  
Es ist möglich. Es gibt mehrere Arten von Bewährungsmaßnahmen und 
alternativen Sanktionen, die in den Mitgliedstaaten allgemein vorgesehen sind 
und zu deren Überwachung sich alle Mitgliedstaaten grundsätzlich bereit 
erklärt haben: Bewährungsstrafen, bedingte Strafen, alternative Sanktionen 
und Entscheidungen über bedingte Entlassungen.    
  
Welche Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen sind 
grundsätzlich aufsichtspflichtig? 

  
Die Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen, deren 
Überwachung grundsätzlich obligatorisch ist umfassen unter anderem 
Auflagen betreffend das Verhalten (z. B. Verpflichtung zur Einstellung des 
Alkoholkonsums), den Wohnort (z. B. Verpflichtung zum Wohnortwechsel 
aufgrund häuslicher Gewalt), die Schulung und Ausbildung (z. B. Verpflichtung 
zur Teilnahme an einem Kurs für sicheres Fahren), Freizeitgestaltung (z. B. 
Verpflichtung, einen bestimmten Sport nicht mehr auszuüben oder an 
bestimmten Sportveranstaltungen nicht mehr teilzunehmen) sowie 
Beschränkungen oder Modalitäten für die Ausübung einer beruflichen 



 
 

 E-Handbuch für die Implementierung FD 947/2008 und FD 829/2009    /  Bewährungshilfe Training und Netzwerk (PONT)  
 
 
 
                                                 

 
 
 

/ 15 

Tätigkeit (z. B. die Verpflichtung, die Erwerbstätigkeit in ein anderes 
berufliches Umfeld zu verlagern); diese Verpflichtung erstreckt sich nicht  auf 
die Überwachung der Einhaltung eines als Teil der Sanktion angeordneten 
Berufsverbots).  
 
Im Einklang mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Verfahren 
könnte gegebenenfalls auf eine elektronische Überwachung zurückgegriffen 
werden, um Bewährungsmaßnahmen oder alternative Sanktionen zu 
überwachen. 

 
 

Welche Ziele werden damit verfolgt?   
 
 
Es gibt mehrere Ziele (Artikel 1) 

  
-   Die gegenseitige Anerkennung und Überwachung von Bewährungsstrafen, 

bedingten Verurteilungen, alternativen Sanktionen und Entscheidungen 
über bedinge Entlassungen soll die Aussichten auf Resozialisierung der 
verurteilten Person erhöhen, in dem ihr die Möglichkeit gegeben wird, die 
familiären, sprachlichen, kulturellen und sonstigen Beziehungen 
aufrechtzuerhalten.  

- Es soll aber auch die Kontrolle oder Einhaltung von 
Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen verbessert werden 
mit dem Ziel, neue Straftaten zu unterbinden und damit dem Gedanken des 
Opferschutzes und des Schutzes der Allgemeinheit Rechnung zu tragen.   
 

  
 

Wohin weitergeleitet werden? (Artikel 5) 

  
 

Der Mitgliedstaat, in dem die betreffende Person verurteilt wurde, kann das 
Urteil und gegebenenfalls die Bewährungsentscheidung an den Mitgliedstaat 
übermitteln, in dem die verurteilte Person ihren rechtmäßigen und 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, damit dessen oder deren Anerkennung erfolgt 
und die darin angeordneten Bewährungsmaßnahmen oder alternativen 
Sanktionen überwacht werden. Die zuständige Behörde des 
Anordnungsstaats kann auf Antrag der verurteilten Person das Urteil und 
gegebenenfalls die Bewährungsentscheidung an eine zuständige Behörde in 
einem anderen Mitgliedstaat übermitteln, in dem die verurteilte Person ihren 
rechtmäßigen Aufenthalt hat, sofern letztgenannte Behörde der Übermittlung 
zugestimmt hat.  
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Der Mitgliedstaat trifft dann auch alle Folgeentscheidungen im 
Zusammenhang mit dem Urteil, soweit in diesem Rahmenbeschluss nichts 
anderes vorgesehen ist.  
 

  
 

Welches sind die Anwendungsgebiete dieser FD? (Artikel 4) 

  
Dieser Rahmenbeschluss gilt nur für:  
a) die Anerkennung von Urteilen und gegebenenfalls 
Bewährungsentscheidungen;  
b) die Übernahme der Zuständigkeit für die Überwachung von 
Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen;  
(c) alle Folgeentscheidungen, die mit den Buchstaben a und b genannten 
Entscheidungen zusammenhängen. 
 
Dies bedeutet, dass dieser Rahmenbeschluss für folgende 
Bewährungsmaßnahmen oder alternative Sanktionen gilt: 

a) die Verpflichtung der verurteilten Person, eine bestimmte Behörde über 
einen Wechsel des Wohnsitzes oder Arbeitsplatzes zu informieren;       

b) die Verpflichtung, bestimmte Orte, Plätze oder Gebiete im Ausstellungs- 
oder Vollstreckungsstaat nicht zu betreten;       

c) eine Verpflichtung, die die Ausreise aus dem Hoheitsgebiet des 
Vollstreckungsstaats beschränkt;       

d) Weisungen, die das Verhalten, den Aufenthalt, die Ausbildung und 
Schulung oder die Freizeitaktivitäten betreffen oder die 
Beschränkungen oder Modalitäten der Ausübung einer beruflichen 
Tätigkeit beinhalten;      

e) die Verpflichtung, sich zu bestimmten Zeiten bei einer bestimmten 
Behörde zu melden;       

f) die Verpflichtung, den Kontakt mit bestimmten Personen zu 
vermeiden;        

g) die Verpflichtung, den Kontakt mit bestimmten Gegenständen, die von 
der verurteilten Person für die Begehung einer Straftat verwendet 
wurden oder verwendet werden könnten, zu meiden;        

h) eine Verpflichtung, den durch die Tat verursachten Schaden finanziell 
wieder gutzumachen und / oder Verpflichtung, einen Nachweis über 
die Einhaltung dieser Verpflichtung zu erbringen;       

i) die Verpflichtung, eine gemeinnützige Leistung zu erbringen;         
j) Verpflichtung, mit dem Bewährungshelfer oder einem Vertreter eines 

Sozialdienstes zusammenzuarbeiten, der für verurteilte Personen 
zuständig ist;         

k) die Verpflichtung, sich einer Heilbehandlung oder einer Entziehungskur 
zu unterziehen.       
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Reflexionspunkt 
In der Praxis funktioniert der oben beschriebene 
Kommunikationsprozess nicht so reibungslos, wie es 
wünschenswert wäre. Es kann für die zuständigen Behörden 
hilfreich sein, offener miteinander zu kommunizieren. 

 

Jeder Mitgliedstaat teilt dem Generalsekretariat des Rates bei der 
Durchführung dieses Rahmenbeschlusses mit, welche 
Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen er abgesehen von den 
in Absatz 1 genannten Maßnahmen zu überwachen bereit ist. Das 
Generalsekretariat des Rates stellt die erhaltenen Informationen allen 
Mitgliedstaaten und der Kommission zur Verfügung[1] . 

 

 

Welche Behörden sind in diesem Verfahren zuständig? Artikel 3 

  
Jeder Mitgliedstaat teilt dem Generalsekretariat des Rates mit, welche 
Behörde(n) nach seinem nationalen Recht gemäß diesem Rahmenbeschluss 
zuständig ist bzw. sind, wenn dieser Staat der Ausstellungsstaat oder der 
Vollstreckungsstaat ist.   
 
Die Mitgliedstaaten können auch nicht justizielle Stellen benennen, sofern 
diese nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriten und Verfahen für 
vergleichbare Entscheidungen zuständig sind.   

 
 
 
 

Gibt es festgelegte Fristen? Artikel 14 

  
Die zuständige Behörde des Vollstreckungsstaats entscheidet so bald wie 
möglich und innerhalb von 60 Tagen nach Eingang des Urteils. Sollte die 
zuständige Behörde des Vollstreckungsstaats diese Frist in Ausnahmefällen 
nicht einhalten können, so teilt sie dies unverzüglich der zuständigen Behörde 
des Ausstellungsstaats mit, dies erfolgt unter Angabe der Gründe und der 
voraussichtlichen Dauer der Verspätung sowie wann die endgültige 
Entscheidung getroffen werden kann. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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Welches ist das geltende Recht? Artikel 13 

  
Die Überwachung und Anwendung von Bewährungsmaßnahmen und 
alternativen Sanktionen unterliegt dem nationalen Recht des 
Vollstreckungsstaats. 

 
 
Welche Frist gilt für die Umsetzung? 

  
6. Dezember 2011 
 
Welche Länder haben diesen Rahmenbeschluss umgesetzt? 

  
Alle EU-Mitgliedstaaten außer UK. Irland ist in Bearbeitung. 

 
 
 

3.2. Rahmenbeschluss 2009/829 / JI des Rates   
  
Rahmenbeschluss 2009/829 / JI des Rates vom 23. Oktober 2009 über die Anwendung 
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen über 
Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur Untersuchungshaft zwischen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
  
Dieser Rahmenbeschluss sollte es ermöglichen, dass Überwachungsmaßnahmen gegen 
die betroffene Person im Vollstreckungsstaat überwacht werden können, während 
gleichzeitig der ordnungsgemäße Ablauf der Gerichtsbarkeit sichergestellt wird und 
insbesondere die betroffene Person vor Gericht gestellt werden kann.  
 

 
Welche Ziele verfolgt diese FD? Artikel 2 

a) Sicherstellung eines angemessenen Gerichtsverfahrens, insbesondere, 
dass die betroffene Person vor Gericht erscheint; 

b) während eines Strafverfahrens soll ςsoweit angebracht- die Anwendung 
von Maßnahmen oder Freiheitsentzug in Bezug auf Personen gefördert 
werden, die ihren Aufenthaltsort nicht in dem Mitgliedstaat haben, in dem das 
Verfahren stattfindet; 
c) den Schutz der Opfer und der Öffentlichkeit zu verbessern. 

d) Gleichbehandlung von Gebietsfremden 
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Wohin soll es weitergeleitet werden? Artikel 9 
  
In den Mitgliedstaat, in dem sich die Person nach Unterrichtung und 
Zustimmung rechtmäßig und gewöhnlich aufhält.   
 
In einen anderen Mitgliedstaat, jedoch nur mit dessen Zustimmung. 

 
Artikel 8 
  
Dieser Rahmenbeschluss gilt für folgende Überwachungsmaßnahmen: 
(obligatorisch) 
  

a) die Verpflichtung der Person, die zuständige Behörde im 
Vollstreckungsstaat jeden Wohnsitzwechsel mitzuteilen und zwar 
insbesondere für die Entgegennahme einer Ladung zu einer 
Vernehmung oder Gerichtsverhandlung im Rahmen eines 
Strafverfahrens;       

b) die Verpflichtung, bestimmte Orte, Plätze oder Gebiete im Ausstellungs- 
oder Vollstreckungsstaat nicht zu betreten;       

c) die Verpflichtung, sich, gegebenenfalls zu bestimmten Zeiten an einem 
bestimmten Ort aufzuhalten;       

d) eine Verpflichtung, mit der das Verlassen des Hoheitsgebiets des 
Vollstreckungsstaats eingeschränkt wird;      

e) die Verpflichtung, sich zu bestimmten Zeiten bei einer bestimmten 
Behörde zu melden;       

f) eine Verpflichtung, den Kontakt mit bestimmten Personen, die mit der 
bzw. den zur Last gelegte(n) Straftate(n) im Zusammmenhang stehen, 
zu meiden.         

  
Darüber hinaus teilt jeder Mitgliedstaat dem Generalsekretariat des Rates bei 
der Umsetzung dieses Rahmenbeschlusses oder zu einem späteren Zeitpunkt 
mit, welche Überwachungsmaßnahmen er zu überwachen bereit ist, 
beispielsweise: (nicht obligatorisch) 

a) Verpflichtung, sich bestimmter Aktivitäten, die mit der bzw. den zur Last 
gelegte(n) Straftat(en) im Zusammenhang stehen, einschließlich 
bestimmter Berufe oder Beschäftigungen zu enthalten;       

b) die Verpflichtung, kein Fahrzeug zu führen;       

c) die Verpflichtung, einen bestimmten Geldbetrag zu hinterlegen oder 
eine andere Art von Sicherheitsleistung zu erbringen, entweder in 
festgelegten Raten oder als Gesamtbetrag;      

d) die Verpflichtung, sich einer Heilbehandlung oder einer Entziehungskur 
zu unterziehen; 

e) die Verpflichtung, den Kontakt mit bestimmten Gegenständen, die mit 
der bzw. den zur Last gelegten Straftat(en) in Zusammenhang stehen, 
zu meiden.  
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Welche Behörden sind in diesem Verfahren zuständig? Artikel 6 

  
Jeder Mitgliedstaat teilt dem Generalsekretariat des Rates mit, welche 
Behörde(n) nach seinem nationalen Recht gemäß diesem Rahmenbeschluss 
zuständig ist bzw. sind, wenn dieser Staat der Ausstellungsstaat oder der 
Vollstreckungsstaat ist.   
 
Die Mitgliedstaaten können auch nicht justizielle Stellen benennen, sofern 
diese nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriten und Verfahen für 
vergleichbare Entscheidungen zuständig sind. 

 
 
 
Welche Kriterien gelten für den Mitgliedstaat, an den die Entscheidung über 
Überwachungsmaßnahmen weitergeleitet werden kann? Artikel 9 

  
a) Eine Entscheidung über Überwachungsmaßnahmen kann der 

zuständigen Behörde des Mitgliedstaats übemittelt werden, wenn die 
Person eine Rückkehr in diesem Mitgliedstaat zustimmt, nachdem sie 
über die betreffenden Maßnahmen unterrichtet wurde.       

b) Die zuständige Behörde im Anordnungsstaat kann auf Antrag der Person 
die Entscheidung über Überwachungsmaßnahmen an die zuständige 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats als des Mitgliedstaats 
übermitteln, in dem die Person ihren rechtmäßigen und gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, sofern die letztgenannte Behörde der Übermittlung 
zugestimmt hat.  

 
Welcher Staat ist für die Überwachung der Überwachungsmaßnahmen 
zuständig?  
Artikel 11 
  

Solange die zuständige Behörde des Vollstreckungsstaats die an sie 
übermittelte Entscheidung über Überwachungsmaßnahmen nicht 
anerkannt und die zuständige Behörde des Anordnungsstaats nicht von 
der Anerkennung in Kenntnis gesetzt hat, liegt die Zuständigkeit für die 
Überwachung der angeordneten Überwachungsmaßnahmen weiter bei 
der zuständigen Behörde des Anordnungsstaats.   

  
Welche Frist wurde festgelegt? 

  
Eine Frist wurde nicht festgelegt 
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Welches ist das geltende Recht? Artikel 16 

  
Die Überwachung der Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur 
Untersuchungshaft unterliegt dem nationalen Recht des Vollstreckungsstaats.  
 
 
 
Welche Frist gilt für die Umsetzung? 

  
1. Dezember 2012. 
 
 
Welche Länder haben diesen Rahmenbeschluss umgesetzt? 

  
Alle EU-Mitgliedsländer außer Irland, Großbritannien und Griechenland.  
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Das Vorgehen  
in der Praxis 
 

  












































































































































































































